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Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung der 
Gesellschaft am Donnerstag, 25. Juni 2026, um 11:00 Uhr in den Büroräumen der plenum 
AG, Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main, ein. 

 
I. Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für die plenum Aktiengesellschaft zum 
31. Dezember 2025, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lage-
berichts, des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands und des Berichts des 
Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2025 beendete Geschäftsjahr 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jah-
resabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Eine 
Beschlussfassung der Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt ist daher 
nicht erforderlich. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 

Dem Vorstand gehörte im Berichtsjahr 2025 Herr Ulf Wohlers an. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Mitglied des Vorstands für das Geschäfts-
jahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Dem Aufsichtsrat gehörten im Berichtsjahr die Herren Dr. Walter Herzog, Dr. Klaus Frei-
hube und Herrn Dr. Rolf Scheffels an.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Ge-
schäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

4. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Die Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats Dr. Walter Herzog, Dr. Klaus Freihube und Dr. 
Rolf Scheffels endet mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2026. 

Der Aufsichtsrat besteht gemäß §§ 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 AktG i.V.m. § 9 Absatz 1 der 
Satzung aus drei von der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab dem Ende der Hauptversammlung am 25. 
Juni 2026 und bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung, die über die Entlastung 
für das am 31. Dezember 2027 endende Geschäftsjahr beschließt, 

a) Herrn Dr. Walter Herzog, selbstständiger Unternehmensberater und Coach, wohnhaft 
in Bergisch Gladbach, 

b) Herrn Dr. Rolf Scheffels, selbstständiger Diplom Kaufmann, wohnhaft in Frankfurt, und 

c) Herrn Diplom-Kaufmann Dr. rer. pol. Klaus Freihube, Geschäftsführer der SF Beteiligun-
gen GmbH, Frankfurt am Main, wohnhaft in Frankfurt am Main, 

in den Aufsichtsrat zu wählen. 

5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerbera-
tungsgesellschaft, mit Sitz in Düsseldorf, zum Abschlussprüfer für die plenum 
Aktiengesellschaft für das am 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr zu bestellen. 

  



 
 

II. Weitere Angaben und Hinweise 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 
diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich bei der 
Gesellschaft anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft nach § 14 Absatz 5 der Sat-
zung der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 
mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. Der Tag der Hauptver-
sammlung und der Tag der Anmeldung werden nicht mitgezählt. 

Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der nachstehenden Adresse bis Donnerstag, 
18.  Juni 2026, 24:00 Uhr, zugehen: 

plenum Aktiengesellschaft  
c/o AAA HV Management GmbH  
Am Stadion 18-24 
D-51465 Bergisch Gladbach 
E-Mail: plenum2026@aaa-hv.de  

Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und ge-
gen den im Aktienregister Eingetragenen (§ 67 Absatz 2 Satz 1 AktG). Für das 
Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Teilnahmeberechtigten in der Hauptver-
sammlung zustehenden Stimmrechte ist der Eintragungsstand des Aktienregisters am 
Tag der Hauptversammlung maßgeblich.  

Umschreibungen im Aktienregister finden in der Zeit zwischen der letzten Möglichkeit zur 
Anmeldung zur Hauptversammlung (Donnerstag, 18. Juni 2026, 24:00 Uhr), d.h. ab Frei-
tag, 19. Juni 2026, 0:00 Uhr, bis einschließlich dem Tag der Hauptversammlung 
(Donnerstag, 25. Juni 2026) nicht statt (vgl. § 14 Absatz 6 der Satzung). Deshalb ent-
spricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag der Hauptversammlung dem 
Stand nach der letzten Umschreibung am Donnerstag, 18. Juni 2026. Der Handel mit Ak-
tien wird durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Auch nach 
erfolgter Anmeldung können Aktionäre daher über ihre Aktien weiter frei verfügen. Da im 
Verhältnis zur Gesellschaft Rechte und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im 
Aktienregister Eingetragenen bestehen, kann eine Verfügung jedoch Auswirkungen auf 
die Teilnahmeberechtigung eines Aktionärs haben. 

Intermediäre und diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Vereinigungen 
dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im 
Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung ausüben (§ 135 Absatz 
6 AktG). 

Stimmrechtsvertretung durch Dritte 
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch 
durch einen Intermediär oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Auch 
in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung gemäß den vorstehenden Bestimmun-
gen Sorge zu tragen. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der 
Hauptversammlung zulässig. Zur Vollmachterteilung kommen sowohl Erklärungen ge-
genüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. 
Insbesondere kann der Aktionär bei der Anmeldung erklären, dass er an der Hauptver-
sammlung nicht persönlich, sondern durch einen bestimmten Bevollmächtigten 
teilnehmen will.  

Wenn die Erteilung einer Vollmacht zugunsten einer Person erfolgt, die nicht dem Anwen-
dungsbereich des § 135 AktG unterliegt, gilt: Für die Erteilung und den Widerruf von 
Vollmachten sowie den Nachweis gegenüber der Gesellschaft ist Textform (§ 126b BGB) 
erforderlich.  

  



 
 

Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 AktG insoweit gleichgestellte Personen 
oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen) bevollmächtigt, haben diese 
die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 AktG). Wir empfehlen unseren Aktionären, 
sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den Genannten abzustimmen. 

Soll die Erteilung der Vollmacht oder deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft erfolgen, so kann diese an die unter der vorstehend unter Abschnitt „Teil-
nahme an der Hauptversammlung“ genannten Adresse gesendet werden. An diese 
Adresse können auch Nachweise über vor der Hauptversammlung erteilte Vollmachten 
bzw. deren Widerruf übermittelt werden. 

Am Tag der Hauptversammlung können diese Erklärungen bzw. Nachweise gegenüber der 
Gesellschaft auch an der Ein- und Ausgangskontrolle der Hauptversammlung abgegeben 
bzw. erbracht werden. 

Stimmrechtsvertretung durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
Wir bieten unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 
(Stimmrechtsvertreter) mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die Voll-
machterteilung, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung bzw. eines 
Widerrufs der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Soweit 
Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen Weisungen für die Aus-
übung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne entsprechende Weisung werden 
Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben. Aus abwicklungstechnischen 
Gründen sollten für die Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsver-
treter nur die dafür bereitgestellten Formulare verwendet werden, die den Aktionären 
übersandt werden und die unter https://www.plenum.de/unternehmen/investor-relati-
ons abgerufen werden können. 

Vollmachten und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen bis spätestens Mitt-
woch, 24. Juni 2026, 14:00 Uhr, unter der vorstehend unter Abschnitt „Teilnahme an der 
Hauptversammlung“ genannten Adresse zugehen. Für einen Widerruf der Vollmacht an 
von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter sowie für die Änderungen von Wei-
sungen gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und zu 
den dabei einzuhaltenden Fristen entsprechend. Erscheint der Aktionär oder ein sonstiger 
vom ihm bevollmächtigter Dritter zur Hauptversammlung, wird der Stimmrechtsvertreter 
das Stimmrecht nicht ausüben, es sei denn, ihm wird während der Hauptversammlung 
vom Aktionär Vollmacht oder von einem sonstigen vom Aktionär bevollmächtigten Dritten 
Untervollmacht erteilt. 

Rechte der Aktionäre, eine Ergänzung der Tagesordnung zu verlangen (§ 122 Abs. 2 und 
Abs. 1 AktG) 

Aktionäre können unter bestimmten Voraussetzungen verlangen, dass Gegenstände auf 
die Tagesordnung einer Hauptversammlung gesetzt und bekannt gemacht werden (vgl. 
§ 122 Abs. 2 und Abs. 1 AktG sowie § 70 AktG). Ein solches Verlangen ist schriftlich und 
ausschließlich an den Vorstand zu richten. Es muss der Gesellschaft bis spätestens Sonn-
tag, 31. Mai 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Es wird gebeten, entsprechende Verlangen 
an die folgende Anschrift zu übersenden: plenum Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 
Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland.  
  



 
 

Rechte der Aktionäre zur Ankündigung von Anträgen und Wahlvorschlägen (§§ 126 Ab-
satz 1, 127 AktG) 
Gegenanträge und Wahlvorschläge, die vor der Hauptversammlung gemäß den §§ 126, 127 
AktG über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich gemacht werden sollen, müssen 
an folgende Adresse übersandt werden: plenum Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 
Neue Mainzer Straße 28, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, E-Mail: aktie@plenum.de. 

Anderweitig adressierte Anträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

Rechtzeitig unter dieser Adresse eingegangene Anträge und Wahlvorschläge, das heißt 
solche, die der Gesellschaft bis Mittwoch, 10. Juni 2026, 24:00 Uhr, zugehen, werden 
nebst einer etwaig zugänglich zu machenden Begründung sowie einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen im Internet unter 
https://www.plenum.de/unternehmen/investor-relations unverzüglich zugänglich ge-
macht. 

Auch wenn Gegenanträge und Wahlvorschläge der Gesellschaft vorab übermittelt worden 
sind, finden sie in der Hauptversammlung nur dann Beachtung, wenn sie dort mündlich 
gestellt werden. Das Recht der Aktionäre, auf der Hauptversammlung Gegenanträge oder 
Wahlvorschläge auch ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt 
unberührt. 

Unterlagen zur Hauptversammlung 
Ab der Einberufung der Hauptversammlung liegen die Unterlagen zur Tagesordnung in 
den Geschäftsräumen der Gesellschaft (plenum Aktiengesellschaft, Neue Mainzer 
Straße 28, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland) zur Einsicht der Aktionäre zu den übli-
chen Geschäftszeiten aus. Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 werden ferner auf 
der Internetseite der plenum Aktiengesellschaft unter https://www.plenum.de/unter-
nehmen/investor-relations veröffentlicht. 

Zeitangaben 
Sämtliche Zeitangaben in dieser Einberufung erfolgen in mitteleuropäischer Sommerzeit. 
Die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) entspricht der koordinierten Weltzeit (UTC) 
plus zwei Stunden. 

Beschlussfassungen 
Zu Tagesordnungspunkt 1 soll kein Beschluss gefasst werden. Zu den übrigen Tagesord-
nungspunkten sollen Abstimmungen erfolgen, die bindenden Charakter haben. Für jede 
Abstimmung stehen die Optionen Befürwortung (JA), Ablehnung (NEIN) oder Stimment-
haltung (ENTHALTUNG) zur Verfügung. 

Frankfurt am Main, im Mai 2026 

plenum Aktiengesellschaft 

Der Vorstand  
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